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§ 16
 AÖSp - Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

a) Der Spediteur ist zur Untersuchung, Erhaltung oder Besserung des Gutes und seiner Verpackung mangels

schriftlicher Vereinbarung nur im Rahmen des Geschäftsüblichens verp ichtet. § 388 Abs. 1 HGE wird hierdurch nicht

berührt.

b) Der Spediteur ist mangels gegenteiliger Weisung ermächtigt, alle auf das Fehlen oder die Mängel der Verpackung

bezüglichen, von der Eisenbahn verlangten Erklärungen abzugeben.
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